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Gebührenordnung für den berufsbegleitenden Masterstudiengang 
4D-Moderne Energiesysteme und Mobilität 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 04.05.2021 
 
 
 
Aufgrund von Art. 71 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) und § 1 Abs. 2, 
§ 2 Abs. 4 und § 5 Abs. 1 der Hochschulgebührenverordnung (HSchGebV) erlässt die Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München folgende Gebührenordnung:  
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Gebührenordnung gilt für die Teilnahme am berufsbegleitenden Masterstudiengang 4D-Moderne 
Energiesysteme und Mobilität an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. 
 
 

§ 2 
Gebührentatbestand 

 
Die Gebühren werden fällig für jede/n Studierenden, die/der sich an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften München gemäß der Studien- und Prüfungsordnung für den berufsbegleitenden  
Masterstudiengang 4D-Moderne Energiesysteme und Mobilität immatrikuliert oder rückmeldet. 
 
 

§ 3 
Gebührenhöhe und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühr für die Teilnahme am berufsbegleitenden Masterstudiengang 4D-Moderne Energie-

systeme und Mobilität beträgt 14.700,-- Euro für sechs Semester. 
 
(2) Die Gebühr nach Abs. 1 ist in sechs Raten zu je 2450,-- Euro zu entrichten. Die erste Rate ist 

zwei Wochen nach der schriftlich erteilten Zulassung zum Masterstudium zur Zahlung fällig. Die 
zweite bis sechste Rate sind anlässlich der Rückmeldung, d.h. für das Sommersemester bis 
spätestens zum 15. Februar eines Jahres und für das Wintersemester bis spätestens zum 
31. Juli eines Jahres, zu entrichten. Zahlungsempfänger ist die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften München. 

 
(3) Eine Anrechnung von bereits erworbenen Kompetenzen verringert die nach Abs. 1 zu zahlende 

Gebühr nicht. Bei einer Pauschalanrechnung von Modulen, die im Wege eines Modulstudiums 
im Rahmen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs „4D-Moderne Energiesysteme und 
Mobilität“ erworben wurden, reduziert sich der Preis im Verhältnis der angerechneten ECTS-
Kreditpunkte. Gleiches gilt für die Pauschalanrechnung von Modulen, die im Rahmen des wei-
terbildenden Hochschulzertifikates „Bahntechnik-Antrieb, Bremse, Fahrdynamik“ an der Hoch-

 



schule München erworben wurden. Die Gebührenreduzierung wird jeweils für das Semester 
wirksam, in dem ein pauschal angerechnetes Modul im Studienplan nach SPO eingeplant ist. 

 
(4) Bei Unterbrechung oder vorzeitiger Beendigung des Masterstudiums ohne Abschluss besteht 

kein Anspruch auf die Rückzahlung bereits entrichteter Gebühren. 
 
(5) Die Zahlung der Gebühren nach Abs. 2 bis 4 befreit nicht von den sonstigen Zahlungsverpflich-

tungen gegenüber der Hochschule München, insbesondere nicht von der Zahlung des Grund-
beitrages (für das Studentenwerk München) und des Solidarbeitrages (für das MVV-
Semesterticket). Grund- und Solidarbeitrag sind je Semester in einer Summe zu entrichten. 

 
(6) Ab dem dritten Semester über der Regelstudienzeit von sechs Semestern wird eine Gebühr für 

den Verwaltungsmehraufwand erhoben. Jede/r Teilnehmer/in, die/der dann noch immatrikuliert 
ist, muss eine Gebühr i. H. v. 450,-- Euro pro Semester entrichten. 

 
 

§ 4 
In-Kraft-Treten 

 
Die Gebührenordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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